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Die Lanütogsersatzwahl
str den 8. nassauischen Wahlkreis Wiesbaden - Land
u n d H ö ch st a . M . ist auf den 20 . Mai festgesetzt worden . Die
Wahlinönner werde, , am 6. Mai gewählt . Eine Ersatzwahl
hat lediglich stattzufinden für die inzwischen durch Tod oder
Wegziehen aus dem betreffenden Urwahlbezirk oder auf son¬
stige Weise ausgeschiedenen Wahlmänner . Für die zuin Heere
eingezogenen Wahlmänner Kat eine Ersatzwahl nicht zu er¬
folgen. Herr Landrat Dr . Klausen ist zum Wahlkonunissar
bestimmt worden . Die sozialdemokratische Partei beteiligt
sichn i cht an der Wahl.

Sonntagsorbrit.
Der Regierungspräsident für den Regierungsbezirk Wies¬

baden hat zur Sicherstellung der Volksernährung angeordnet,
daß vorerst die nächsten fünf Sonntage  nach Ostern für
die Bestellung der Frühsaat im Feld und Garten  frei¬
gegeben werden.

Die Spitalüberweisung - er Rrankenkajlen.
Man schreibt uns : Als weiterer Beweis dafür , daß nicht jede

Einweisung ins Krankenhaus von der zuständigen Krankenkaffe
vom Richter gutgeheißen wird , diene folgender Fall : Ein verheirate¬
ter Maurer in Wiesbaden war vor einigen Jahren genötigt , Arbeit
in St . I . angunehmen . Cr arbeitete etwa 28 Tage und muhte dann
infolge Fingereiterung die dortige Kaffe in Anspruch nehmen . Der
behandelnde Arzt verwies ihn , wahrscheinlich auf Anordnung der
Kaffe, ohne weiteres ins Krankenhaus . Dieser Einweisung leistete
-er Patient nicht Folge , begab sich vielmehr ungesäumt nach Wies¬
baden zu seiner Familie , worauf die Kasse jede weitere Verpflich¬
tung ablehnte , gestützt auf den § 7 des Krankenversicherungsgesetzes.
Eine Beschwerde des Patienten bei der Aufsichtsbehörde der Kaffe
wurde abgewiesen,  worauf der Rechtsweg beschritten wurde.
In erster Instanz erstritt die Kaffe ein obsiegendes Urteil . Erst in
-er Berufungsinstanz gelang es dem Kläger , mit seinem Anspruch
durchzudringen . Er erhielt nicht nur das ihm zustehende Kranken¬
geld, sondern auch alle Auslagen für ärztliche Behandlung zurück-
vergütct . Der behandelnde Arzt hatte jedoch bescheinigt , daß eine
Krankenhauseinweisung nicht nötig war.

Uebrigens hat auch schon das sächsische Oberderwaltungsgericht
ein ähnliches Urteil gefällt und den Grundsatz ausgesprochen , daß
als Erfüllungsort  nicht der Sitz der Kaffe, sondern der
Wohnsitz eines verheirateten Mitgliedes  zn gelten
habe.

Ein billiges , nahrhaftes unö wohlfchmeckevöes
Volksnahrungsmittel.

Man schreibt uns : Das Eingemachte in Topf und Faß
geht auf die Neige . Grüngemüse gibt 's noch keins . Die
Preise der meisten Mahrungsmittel sind sehr hoch und steigen
voraussichtlich noch weiter . Dazu sind die Einnahmen der
meisten Familien geringer als sonst . Die Ernährungsfrage
Wird immer brennender.

Seit Jahren ist von kleinen Kreisen auf die Bedeutung
der Sojabohne  hingewiesen . Man hat nicht daraus ge¬
hört . Heute muß man hören . Die Bohne lagert noch in er-
heblichen Mengen in den deutschen Kaufmannsspeichern und
müßte jetzt sofort in den Nahrungsmittelkonsum anfgenom-
men werden : denn sie verdient es glänzend . Unsere Erbsen
und Bohnen haben 20 bis 25 Prozent Eiweiß , die Sojabohne
etwa 40 Prozent ! Der Fettgehalt der Sojabohne ist etwa
zehnmal so groß als der unserer Hülsenfrüchte . Diese Lat-
sache, die also zeigt , daß es kein animalisches oder vegetabiles
Produkt von solchem Gehalt gibt , sollte genügen , um alle
Lebensmittelkommissionen zum sofortigen Ankauf zu veran-
lassen. Dazu kostet die Bohne die Halste unserer Bohnen oder
Erbsen , von den ans Rußland kommenden Linsen gar nicht
zn reden.

Zu der Bedeutung für den gesunden Menschen komnn
noch der hohe Wert der Bohne für den kranken Menschen und
für die stillende Mutter . Eine Reihe hervorragender Aerzte
(Haberlandt , von Noorden , Lampe , Nenmann u . v. a.) haben
dre Bohne empfohlen , z. B . für Zuckerkranke u. a.

Ta die kleine Bohne etwas hart ist , muß man sie etwa
drei Tage rm Wasser aufweichen lassen. Sie ergibt dann mit
sehr wenig Fleisch , da sic selbst 20 Prozent Fett hat . eine bor
^gliche Suppe , natürlich mit den nötigen Gewurzen , Kar-
toffeln usw . Die Soyamawerke stellen eine Masse her die
zum Preise von 40 Pfennig das Pfund in Blechbüchsen zu
haben ist. Dre Masse in etwas Fett braun gebraten , ergibt
enwn der Frikadelle ähnlichen vorzüglichen Fleischersatz
Macht nian etwa ein Fünftel Gehacktes hinzu , so entsteht dm
Frikadelle , dw jeder Tafel Ehre macht. In einer Kriegsküche
haben wir ein vielgelobtcs , sehr billiges Mittagessen für 20c
Perjonen hergestellt durch 7 Pfund Hackfleisch und 35 Pfund
Lmamasse . dazu 130 Pfund Kartoffeln , Fett , Gewürz « fto.
*ie Portion kostete 22 Pfennig und hatte mehr Nährwert
als wenn Schweinebraten verabfolgt wäre . Die Z u b e r e i -
tu n g ist h ö ch st e i n f a ch. Zu Suppe wird die Sojanwssc
verarbeitet wie die Suppenwürfel oder die Erbswurst . Der
«oia .chraten " wird genau so behandelt , wie Hackfleisch.

Man sollte weiter ohne laiiges Besinnen Sojamehl zu
s Könnten nicht die großen , nachts leer ,'tebew
ven Backereien zum Sojabrotbacken benutzt werden ? Dil
großen Brote , die auch die notige Menge Stoff zum Kauen

Nahrungsmitte ^ ^ ^ " 10061 bft§  gehaltlich hervorragendst!
Ohne allzugroße Anstrengung , besonders auch des Geld-

ventels , über das nächste Vierteljahr hinweqzukoinmen , soll-
jen,alle Möglichkeiten benutzt werden . Die Anwendung de,
«mabohne als Volksnahrungsmittel ist eine gute Möglichkeit
Mochten niKere Nahrungsmittelkommisnonen . unsere Kriegs-
r»chen und Suppenanstalten jetzt die Gelegenheit schnell be¬
nutzen. Aber auch alle Hausfrauen täten , nicht zum wenigsten
aus nationalen Gründen , gut , einen Versuch mit Soja zr
wache,,. Die Sovamawerke sind in Frankfurt -West , Kur
llirstenstraße.

(Hoffentlich bat dieser Hinweis aus die Sojabohne nickst
0>r Folge , daß sich die Spekulation der Sache bemächtigt n » t
wit ihr denselben Wucher treibt , wie mit anderen Lebenslust
win. Denn es gibt leider sehr viele Menschen , die nur darauj

aus sind, ihren Mitmenschen das Leben so teuer wie möglich zu
machen. Red . d. „33.".)

Zur Schoöensersatzpfticht von AkafiwogenfÜhrern.
Das Reichsgericht hat kürzlich eine Entscheidung gefällt , die

für alle Autoführer von weittragender Bedeutung ist. ES hat aus¬
gesprochen , daß der Kraftwagenführer,  der seine Nerven
durch eine übermäßig lange Fahrt  derart in Anspruch
nimmt , das; infolge der Ueberspannung eine plötzliche- Erschlaffung
cintrcten kann , schuldhaft handelt,  weil ex sich sagen muß,
daß dadurch die Insassen des von ihm geführten Kraftwagens er-
heblich gefährdet werden . Deshalb ist er für einen durch Ueber«
anstrengung verursachten Unfall  seinen Fahrgästen , auch wenn
es sich um eine Gefälligkeitsfahrt handelt , schadensersatz-
pflichtig.

Der Sachverhalt des vorliegenden interessanten Streitfalles
war folgender : Der Kaufrnann Gaus (Frankfurt a. M .j fuhr
in seinem von ihm gelenkten Kraftwagen Bekannte von Hamburg
über Kassel nach Frankfurt . Er traf abends fl Uhr in Kassel ein.
Dort erklärte einer der Fahrtteilnehmer , der Geschäftsführer K.,
es komme ihm darauf an . noch nachts nach Hause zu gelangen,
er wolle eventuell mit der Bahn nach Frankfurt fahren . G. er¬
widerte darauf aber , er wolle weiter fahren und alle nach Hause
bringen . Nabe am Ziel stieß der Krottrvagen gegen einen Baum.
Sämtliche Insassen wurden herausgeschleudect , und K. büßte dabe,
durch Ausstößen gegen den Fensterrahmen des Kraftwagens das
linke Auge ein . K. nahm deshalb G, auf Ersatz seines Scha¬
dens  in Anspruch . Das Landgericht Frankfurt a. M . verurteilte
den Beklagten zum Ersatz der Hälfte , das Oberlandesgericht zum
Ersatz von z w e i D r i t t e l n des Schadens ; mit einem  D r i t -
t e l wurde der Kläger wegen mitwirkenden eigenen Verschuldens
abgewiesen.  Die hiergegen vom Beklagten eingelegte Revision
wurde abgewiesen.

Das Reichsgericht  bestätigte das Urteil des Obcrlandes-
gerichtS unto-führte in seinen Cntfcheidungsgcünden  aus:
Der Unfall wurde dadurch herbeigeführt , daß der Beklagte infolge
einer augenblicklichen Erschlaffung die Herrschaft über den Kraft¬
wagen verlor . Sein Verschulden wird darin gefunden , daß er die
lange Fahrt von Hamburg nach Frankfurt innerhalb 24 Stunden
durchsührtc , insbesondere die Fahrt von Kassel nach Frankfurt in
der Nacht fortsetzte , obwohl ec sich als erfahrener Automobilist sagen
mußte , daß die Anstrengungen einer so langen Fahrt leicht eine
Erschlaffung mnd Abspannung der Nerven herbeiführen konnten.
Die hiermit für die Insassen des Kraftwagens verbundene Gefahr
war dem Beklagten bekannt ; er verletzte die im Verkehr erforder¬
liche Sorgfalt , wenn er trotz jener Gefahr die Fabrt fortsetzte.
Diese Erwägungen sind frei von Rechtzirrtum - Die Revision des
Beklagten meint aber , daß der Kläger aus der erwähnten Fobr-
lässigkeit des Beklagten keine Ansprüche berleiten könne , weil er
mit einer bei dem Beklagten auftretenden Nervenabspannung habe
rechnen müssen ; da er sich trotzdem an der weiteren Fahrt von
Kassel nach Frankfurt beteiligte , sie sogar angeregt habe , so liege
hierin ein stillschweigender Verzicht ; der Kläger habe auf eigene
Gefahr gehandelt . Dem ist nicht beizustirnmen . Der Kläger wußte,
daß der Beklagte ein guter Fahrer war , er konnte daher annehmcn,
daß dieser das Maß seiner Kräfte richtig einschätzeu werde . Dem steht
nicht entgegen , daß es das Oberlandesgericht dem Kläger als Ver¬
schulden anrechnet , daß er sich ohne Rücksicht auf die auch für ihn
erkennbare Möglichkeit einer Ueberanstrengung des Beklagten zur
Weiterfahrt entschloß ; denn aus dieser Fahrlässigkeit des Kläger?
läßt sich nicht schließen , daß er auch die Gefahren einer Fahrlässig¬
keit des Beklagten tragen wollte.

Dcrfchorfte Bestimmungen zur Bcotabgabe . Dem nach § 38
der Bundesratsderordnung dom 25. Januar über die Regelung des
Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl eingesetzten Mehlvertei-
l Un g s a u s sch u ß ist die Befugnis erteilt worden , in allen mit
der genannten Verordnung zusammenhängenden Fragen Entschei¬
dungen und selbständige Anordnungen zu treffen . Künftig sollen
Gasthäuser höchstens die Hälfte , Wirtschaften höchstens ein Viertel
ihres seitherigen Brotverblauchs erhalten . Der DbehlverteilungS-
ausfchuß ist berechtigt , in jedem Cinzelfolle noch Anhörung von
Sachverständigen die Zuweisung von Drot noch weiter
e i n z u s chr ä n k e n,  bei Schankwirtschaften sogar ganz einzustellen.
Dabei soll in erster Linie auf die Bedürfnisse nicht am Ort wobn-
baster Personen Rücklicht genommen werden , während die ansässige
Bevölkerung auf die Benutzung der ihr zugeteilten Brotscheine ver¬
wiesen wirb . In Schankwirtschaften darf Brot nur an Gäste und
gegen Entgelt verabreicht werden . Die Wirte müssen gestatten,
daß von den Gästen mitgebrachtes Brot verzehrt wird.

Erhöhung der Rollgelder im Frachtverkehr . Nachdem eine Er¬
höhung der Fuhrlöhnc usw. für Wiesbaden bereits Ende Februar
in Kraft getreten ist, bat nun auch die Kgl . Eisenbahndirektion ihre
Frachtgutrollsätzc um 50 Prozent gleich 5 Pfennig pro Zentner er¬
höht.

Scharfschießen im Nabengrwnd . Am 7., 8., 19., 30., 21., 22 .,
26., 27., 28. und 29. April sinder von vormittags 9 Uhr bis zum
Eintritt der Trnikelheit im Rabengrund Scharfschießen statt . Cs
wird gesperrt : das Gelände mit Wegen und Straßen rechts (östlich)
der Platter Straße , sowie das Gelände wit Wegen und Straßen
links (westlich) der Jdsteiner Straße bis zur Abweichung des Gras
Hülsen -Wcges . Jdsteiner Straße und Platter Straße selbst gehören
nicht zum Gefahrenbereich und sind für den Verkehr sreigegebcn.
Wegen der damit verbundenen Lebensgefahr wird vor dem Betreten
des Schiehgeländes gewarnt . Ebenso ist auch das Betreten des
Schießgelöndes an den Tagen , an denen nicht geschossen wird , wegen
Schonung der Grosnutzung verboten.

Sem Kreise Wiesbaden.
Erbcnbeim , 7. April . (DieAufnahme  d e r R B C s ch ü tz e n)

fide! am Montag den 12. April , vormittags 9 Uhr , im Lehrsaal der
7. Klasse statt.

Dotzheim , 7. April . (Die D i e n st st u n d e N des Bürger-
m c i st e r a m t c »i, und zwar für sämtliche Bureaus , sind nach
einer Bekanntmachung des Bürgcrnveisters für den Verkehr für das
Publikum an allen Wochentagen von 9 bis 1. Uhr festgesetzt. Nach¬
mittags ist jeder Verkehr ausgeschloffen ; für die Zukunft werden
keine Ausnahmen mehr gemocht

Tt . Goarshausen , 7. April . (E i n g e ste ll t er Fischfang .)
Die von allhec berühmten Lachsfänge bei St . Goarshausen am
Loreleyfelscn find jetzt vollständig eingestellt , da das Ergebnis des
Fanges gleich Null ist . In dem Jahrzehnt von 1890 bis 1899 ergab
der Fang noch 928 Lachse mit 8299 Kilogramm Gewicht und einem
Erlös von 37 781 Mark ; im Jahre 1900 bis 1910 war der Erlös
bereits erheblich geringer . Rur 108 Lachse mit 1136 Kilogramm
Gewicht und einem Erlös von 4073 Mark wurden ' gefangen . Der
Rückgang soll durch die Verunreinigung des Mains und des Rheins
auf der rechten Seite von Biebrich bis Lohnstein verursacht sein.

Nastätten , 7 . April . (Tödlicher Unfall .) Bei einer Rad¬
fahrt , dre mehrere im hiesigen Kaiser -Wilhelm -Heim zur Genesung
weilende Landwehrmünner ins Lahntal unternahmen , versagte im
Dorfe Bergnassau einem Soldaten die Bremse . Er sauste mit dem

Rade gegen einen Ackerwagen , wobei ihm der Kopf zerschmettert
wurde , so daß der Tod augenblicklich eintrai.

fius den umliegrnöeil Kreijett.
Und so weiter.

Ein preußisch » hessischer ZtvischenfaN ereignete sich am
Sonntag abend in der großherzoglichen Residenzstadt Darm¬
stadt . Im „Orpheum " sollte vor einer größeren Bereinigung
von Sängern der Pfarrer Lic. Schwarz lose aus Frankfurt
einen Lichtbildervortrag halten . Der Pfarrer forderte , seinen
Vortrag zu Beginn de§ Abends halten zu können ; die Fest¬
leitung wünschte den Vortrag dagegen am Ansang des zweiten
Teils . Als keine Einigung erzielt ' wurde , verließ der Pfarrer,
wie der Vorsitzende öffentlich mitteilte , den Saal mit den
Worten : „Er sei ein Preuße und wolle den Heffen zeigen, was
Ordnung sei". Das Publikum nahm diese Mitteilung unter
großer Erregung und stürmischen Pfuirufen entgegen . ES
hielt sich dann an den Dialektvorlrägen eines anwesenden
Bortragskünstlers schadlos.

Der Zwischenfall braucht nicht besonders tragisch genommen
zu werden , aber intereffant ist er immerhin . Vergleiche zu
ziehen , bindert uns der „Burgfriede ". Unsere Leser werden daS
aber wohl schon selbst tun.

Nied a. M ., 7. April . (Leich enländun  g .) Aus dem Main
wurde die Leiche eines Mannes geborgen , die schon mehrere Tage
im Wasser gelegen hatte . Anscheinend gehört der Tote dem
Schifferstande an.

Mainz , 7. April . (Im Krematorium)  haben im ersten
Vierteljahr 1913 90 Einäscherungen stattgefunden . Unter den Ein¬
geäscherten waren 54 männliche und 36 weibliche Personen . Der
Religion nach waren 68 evangelisch , 15 katbolisch. 4 freichristlich,
3 israelitisch und 2 Dissident.

Hanau , 7. April . (Gemeinsame Mehlverteilungs¬
stelle für den Stadt - und Landkreis  Hanau .) Die
Kommunalverbände Hanau -Stadt und -Land haben für beide Kreise
eine gemeinsame Meblverteilungsstclle errichtet . Als Mehlvcrteiler
ist der Hanauer Magistrat bestimmt . Die vorgeschriebenc ministe¬
rielle Bestätigung ist bereits erfolgt . Für die Folge haben also alle
Jntcreffenten und Gemeinden des Landkreises ihre Anträge auf
Anweisung von Mehl an den „Magistrat Hanau , Mehlverteilungs¬
stelle " zu richten . . Wir begrüßen diese Zentralisation der Mehl¬
verteilung . Das bisherige Verhältnis hat zu allerlei Beanstan¬
dungen Veranlassung gegeben. Alz Mehlzentrale gilt bekanntlich
das Kornhaus in Hanau . Die Bürgermeister hatten die Mehl¬
anweisungen auszustellen , in den Gemeinden waren Vertrauens¬
leute ernannt , die dann wieder das Mehl über das Kornhaus an
die Jntcreffenten weiter gaben und als Vermittlungsprovifion 40
Pfennig pro Sack erhielten . Es sind daS für diese Leute monatliche
Nebeneinnahmen bis zu 150 Mark . Ein gewiß recht rnübeloser
Gewinn in dieser schweren Zeit . Auch der Langenselbold - Hanauer
Konsumgenossenschaft kommt diese Mehlzentrale zugute ; mußte sie
doch bisher für ihre Bäckerei in Großauheim Mehlanweisungen in
Hanau , Großauheim und Großkrotzenburg holen . Das ist nun für
die Folge auch nicht mehr notwendig . — (Mehr Zusatz von
Weizenmehl zum Roggen  mehl .) Nachdem sich jetzt her¬
ausgestellt hat , daß es mehr Weizenmehl wie Roggenmehl gibt, soll
auf Veranlassung des Kreisausschusses und des Hanauer Magistrats
mehr Weizenmehl , damit es nicht verdirbt , verbacken werden . Außer
den 10 Prozent Kartoffelmehl soll jetzt der Gehalt des Brotes 30
Prozent Weizenmehl uird 60 Prozent Roggenmchl betragen . Tie
den Gemeinden und den Bäckern zugewiesenen Mehlscheine lauten
nun auf zwei Drittel Roggen - und ein Drittel Weizenmehl , soweit
nicht nachgewiesen wird , daß neben dem angeforderten Roggenniehl
noch ältere Weizenmehlbestände vorhanden sind . Andere Zusam¬
mensetzungen des Brotez werden bis zu sechs Monaten Gefängnis
oder 1500 Mark Geldstrafe geahndet.

Bad -Orb , 6. April . (Zur Ern äh run gsfrag  e . ) Die
städtischen Körperschaften haben einstimmig beschlossen, die von
der Stadtverwaltung neuerdings (zum Preise von 13 Mark für den
Doppelzentner ) angekausten Kartoffeln an Kriege r *
fctntlien,  die Staatsunterstützung beziehen , sowie an solche
Bürger,  die nicht  st a a t S e i n k o m m e n st e ne  r p fl  i ch-
t i g sind, zu Zweidrittel des Selbstkostenpreises
abzugeben.

Wetzlar , 7. April . (Neue Zugvecbindungen .) Vom
1. April ds . Js . ab wird znm Teil unter Benutzung bestehender
Züge eine Schnellzugsverbindung mit 1. bis 3 . Wagenklassc zwi¬
schen Straßburg — Metz und Berlin hergeftellt , wodurch auch eine
bessere Nachtvcrbindung zwischen Frankfurt und Gießen
geschaffen wird . Der neue Zug hat folgenden Fahrplan : Straß-
bürg ab 6,47 Uhr nachmittags , Frankfurt ab 11,20 Uhr . Gießen
an 12.23 Uhr , ab 12,33 Uhr nachts , Berlin (Schles . Bahnhof ) an
8,53 Uhr vormittags . Der Gegenzug fährt ab Berlin (Schles . Bahn-
Hof) 9,31 Uhr nachmittags . Gießen an 6,01 Uhr , ab 6,11 Uhr " Bor¬
gens , Frankfurt an 7,16 Uhr , Straßburg an 11,36 Uhr vormittags.
Der in Gießen ab - bzw . zugehende Metzer Teil des Zuges wird
über Wetzlar —Limburg —Koblenz geleitet und hat in Gießen an
den Hauptzug direkten Anschluß . Auf der Lahnbahn
fallen die Eilzüge 121 Koblenz ab 4,08 Uhr , Gießen an 6,30 Ubc
und 122 Gießen ab 8,12 Uhr , Koblenz an 10,50 Uhr vom 8. April
ab aus.

Wetzlar , 6. April . (Bonder Kricgswochenhtlfc .) Der
Vorsitzende der hiesigen Ortskrankenkasse , Herr Robert Ritter , ver¬
öffentlicht im „Wchlarec Anzeiger " vom 3. April einen Artikel
über „Die Leistungen der Kriegswachenhilfe ". Darin wird u - n.
gesagt , daß Frauen von Kriegsteilnehmern , die vor ihrer inili-
tärischen Einberufung Mitglied einer Krankenkasse waren , An¬
spruch auf diese Wochenhilfe hätten . Die Kranken - und Begräb¬
niskaffe selbständiger Handwerker und Gewerbetreibender des
Kreises Wetzlar weigert sich jedoch , diese Unterstützung zu zablen.
Diese Kasse wurde seinerzeit mit großer Empfehlung von „Oben"
gegründet.

Siegen , 7. April . (Volksküchen .) Zur Steuerung der
Brotknappheit sind hrer zwei Volksküchen , Emilienstraße 2 und
Löhrstraße 52 . errichtet worden , die anr 7. ds . Mts . eröffnet wer¬
den . Es kommen Einzelkartcn zu 30 Psg . und Wochenkarten zu
1.60 Mark (sechs Tage ) gur Ausgabe . Das Essen wird vormittags
von 11 bis 11%k  Uhr verabfolgt . .— (Schwindender  O p f e r -
m u t.) Der hiesige Bürgermeister gibt bekannt, daß die frei-
willigen Spenden  an den Kriegsausschuß im Februar Und
März gegenüber dein Monat Januar leider sehr gering wären,
dagegen die Ansprüche ans Kriegsnnterstützung immer mehr stei¬
gen . Er bittet um mehr Vcffstff ' chlMng der Notlage vieler Fa¬
milien einberufener Krieger.



Nummer 80

aus Sraithfurta. M.
Armenpflege unö Sozial- emokratie.

In seinem neuesten Mitte.ilungspwtt des Anncnamtzs
gibt Herr Glesch den nemn ArinonPsleKern, die jetzt ihr Amt
antretcn , cinippc Belehrungen über ihre Rechte und Pflichten.
Er setzt ihnen zunächst auseinander , daß die A r nt cit-
pflege keine Wohltätigkeit,  sondern die Er¬
füllung einer sozialen Pflicht  ist.

In Preußen muß jedem Hilfsbedürftigen von dem zu seiner
Unterstützung verpflichteten Armen verband  Obdach , der
unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in
Krankheitsfällen und im Falle seines Ableben? ein angemessenes
Begräbnis gewährt werden. f§ 1 -cs Gesetzes zur Ausführung
des Unterstützungs-Wohnsitz-Gesetzes vom 8. März 1871.)

Es ist ganz gut, daß diese grundlegende Bestimmung für
die Armenpflege den Armenpflegern immer wieder zum Be¬
wußtsein gebracht wird, denn viele der Herren tun oft so
als wenn eS sich um eine Wohltätigkeit hanHlc, die sie den
Armen erweisen.

Dann verbreitet sich Herr Mesch des längeren über die
Krivgsfürsorge , die Pnvatwohltätigkcit mid Sozialpolitik.
Was er dazu ansführt , verdient um deswillen unsere besondere
Beachtung, als er es nicht unterläßt , dabei auch gegen die
Sozialdemokratie zu polemisieren. Das ist man bei ihm ge»
wähnt . Zunächst führt er ganz allgemein aus:

„Merdings wird sich der Armenpflegcr keine Illusionen dar¬
über^ machen dürfen, daß die Macht und Wirkungsmöglichkeit
der öffentlichen Armenpflege lang nicht so groß ist, wie vielfach
geglaubt wird; und daß alles, was von Seiten der öffentlichen
Armenpflege geschehen kann, durchaus andersartig  ist , als
das, . was sich die freie Liebestätigkeit und Wohl¬
tätigkeit  zur Aufgabe zu stellen hat . Alle Uebel, die uns in
der öffentlichen Armenpflege entgcgentretcn , (die Not infolge
des geringen Verdienstes, infolge der hohen Wohnungsmictcn,
infolge der Unmöglichkeit der nötigen gesundheitlichen Fürsorge,
auch infolge von Liederlichkeit und Müßiggang ) sind fast immer
nur Folgeerscheinungentiefgreifender sozialer
Ursachen.  Wir in der Armenpflege können gegen diese Ur¬
sachen nichts tun . so wenig wie der einzelne Arzt etwas gegen
die Ursachen des Typhus, der Cholera und so weiter zu tun ver¬
mag. Und die freie Liebestätigkeit, die Privatwohltätigkeit , die
milden Stiftungen brauchen sich um jene tieferen Ursachen kaum
zu kümmern. Sic wollen und sollen den einzelnen helfen , so
weit ihre Mittel reichen, aber nach eigenem Ermessen und mit
dem Recht der freiesten, nur durch die Stiftungsstatuteu einge¬
schränkten Auswahl. In der öffentlichen Armenpflege dagegen
sind die Beamten überaus an genaue und enge Vorschriften
gebunden. Aber die öffentliche Armenpflege ist zugleich der
Punkt , von dem aus man das gesamte Feld der Rot und des
Elends zu übersehen und jene tieferen Ursachen zu beobachten
vermag ; ebenso wie der Arzt am besten in der Lage ist, die all-
gemmnen. seiner Kunst freilich unzugänglichen Krankheits¬
ursachen zu erkennen. Ein Arzt, der sich begnügte , den einzelnen
.Typhuskrankenzu behandeln, ohne darauf hinzuweiscn , daß daZ
Wasser, das der Kranke getrunken bat und da? die Anderen trin¬
ken, die Krankhcitskeime birgt, würde seine Pflicht vernachläs¬
sigen. Aber ein Arzt, der die Kranken, zu deren Pflege er
bestellt ist, hilflos läßt, weil er zunächst auf den Bau einer neuen
Wasserleitung hinarbeiten oder wenigstens die Brunnen in allen
Nachbarhäusern untersuchen will, würde seiner Ausgabe gleich¬
falls nicht gerecht. Und wer den Aerzten, solange eben nicht für
reines und gutes Wasser gesorgt ist, cS zum Vorwurf machen
wurde , daß sie nicht allen Kranken zu helfen vermögen , würde
ungefähr ebenso unrecht handeln wie der, der über die Bureau-
kkatie der Verwaltungsbeamten schmäht, weil sie sich
direkt für u n sähig erk18 ren , irn Weg der Armen¬
pflege dasjenige zu bewirken , was nur durch

n ® Aenderung der sozialen Gesetzgebung,
Verbesserung der Arbeit ? - und Lebensbcdin-
gungen der Gesamtheit der Unbemittelten ge -
mrldert oder beseitigt w erden kann ."

Es wäre um die öffentliche Armenpflege schlimm bestellt,
wenn diese Auffassung richtig wäre und überall geteilt würbe.
Die Armenpflege ist bereits bestrebt gewesen , auch die Folge¬
erscheinungen  tiefgreifender sozialer Ursachen zu be¬
seitigen  und sie wird es mit der fortschreitenden sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung noch mehr tun müssen . Es
ist auch nicht ganz zutreffend, daß in der öffentlichen Armen¬
pflege die Beamten an überaus genaue und enge Vorschriften
gebunden sind; denn auch im Rahmen dieser Vor¬
schriften kann die Armenpflege sehrt weit¬
gehend ausgestaltet werden.  Das kommt sehr
auf die individuelle Veranlagung und auf das Wie an. Weil
aber ^ nach Flcsch „mm durch eine Acnderung der
sozialen . Gesetzgebung , durch Verbesserung
der A r b e i t s - und Lebensbedingun .; en  der Gc-
sarntheit die allgemeine Rot der Unbemittelten gemildert und
beseitigt werden fann \ deshalb sind wir Sozialdeniokraten
eben dafür, daß diese gründliche Reform angebahnt und durch¬
geführt wird. Wenn Herr Stadtrat Flesch erkannt hat , daß
nur durch solche Reformen eine Aenderung und Besserung in
der Not breiter Volksschichten herbeigcführt werden kann,
dann muß er eben mit uns für diese Reformen einlreten . Daß

da-s nicht tut, sondern uns in diesen Bestrebungen oftnials
bekämpft, machen wir ihm zum Vorwurf und daraus erklären
sich zum Teil auch die Gegensätze, die sich zwischeii uns und
ihm herausgcbildet haben. Herr Flcsch freilich erklärt diese
Gegensätzlichkeit aus persönlichen Motiven . Er sagt:

... Wsss der Sozialdemokratie ihre Bedeutung verschafft hat,
nt , daß sie, unter Hinweis auf die Vergeblichkeit des Kampfes
gegen soziale Folgezustände die Ursachen der sozialen Uebel zu
ergründen versucht hat. Was ihre Schwäche, wenn nicht ihr Un¬
recht darstellt, ist, daß sie die Versuche zur Besserung der Folge-
zustände — die Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen , die Privatwohl¬
tätigkeit und so weiter — zu gering schätzt, und daß sie vielfach
einzelne Persönlichkeiten, insbesondere einzelne Beamte , da ver¬
antwortlich macht, wo allgemeine Folgezuständc. da? heißt die
Wirkungen allgemeiner, tiefliegender, sozialer Ursachen zutag
getreten sind.

Herr Flesch irrt . Wir bekämpfen nur insofern einzelne
Beamte (der Armenpflege) und machen sie verantwortlich , als
sie sich den Bestrebungen, die Wirkungen  allgemeiner,
tiefliegender , sozialer Ursachen zu beseitigen,  widerseben.
Denn wir erblicken unsere Aufgabe nicht nur darin , „die Ur¬
sachen der sozialen Uebel zu ergründen ", sondern d i e s e Ur¬
sa che n auch nach Möglichkeit z u b e s e i t i g c n. Und weil
uns Herr Flesch gerade darin oft Schwierigkeiten bereitet , des¬
halb richtet sich der Kamps gegen ihn und — ein SH st e m
der Widersprüche zwischen Theorie und Praxis.

Zur Verwertung Ser Küchenabfälle
schreibt uns der Nationale Fraucndienst , Abteilung LebenSnnttel-
kcmmission: Zu den wertvollen Gegenständen, die bisher in den
meisten Fällen achtlos in den Kehricht geworfen wurden , gehören
zweifelsohne die Knochen und die Eierschalen.  Es sind
dies aber hohe Werte, die verdienen, dem Nationalreichtum er¬
halten zu werden. Die Knochen enthalten , je nach ihrer Ver¬
arbeitung , zum Dunguuttel zwischen 1 und SP Prozent Stickstoff

Beilage der „VolkSstimme^ 7. April
und zwischen 19 bis 30 Prozent PhoSphorsaurc. Wenn man be¬
denkt, daß die Phosphorsänrc sowohl wie der Stickstoff die beiden
wichtigsten Pflniizcnnährstossc bilden, so kann man sich vorftcllen,
welche bedeutenden Werte durch die Verbrennung derselben mit
der Kchrichtabfuhr dem vaterländischen Boden bisher entzogen
wurden . Die gegenwärtige Zeit macht es aber jedem Deutschen
zur Pflicht, das Scinigc dazu beizutragen , daß die Ertragfähig¬
keit unseres Boden? soviel wie möglich gehoben wird , damit die
Aushungerungspolitik unserer Feinde zu Schanden werde. — Die
Knochen sollen zu Knochenmehl verarbeitet und die Eierschalen zu
Futtcrzweckcn verwendet werden.

Auch diese Dung- und Futtermittel der Landwirtschaft nutzbar
zu machen, ist eine? der Ziele, die sich die Lcbcnsmittclkommission
des Nationalen Frauendienstcs gestellt hat. Daher wendet sich der
Nationale Fraucndienst nochmals cindringlichst an alle Hausfrauen
Frankfurts mit der Bitte , die Knochen und Eierschalen
weiter eifrig zu sammeln  und sic in getrennten Behältern dem
Klingelwagcn, der die Küchcnabsällc abholt, mitzngeben.

Gleichzeitig teilen wir mit, daß der Nationale Frauendienst,
Abteilung Lebensmittelkommission, ein Merkblatt über die Ver¬
wertung der Küchcnabsällc in den nächsten Tagen zur allgemeinen
Verteilung bringen wird.

Dchweinezählungam 15. April 1915. Am 18. April d. I . wird
wiederum eine Schwcinczählungstattfinden, und zwar in gleichem
Umfange, wie diejenige vom 15. März d. I . Hier in Frankfurt a . M.
erfolgt die Durchführung der Zählung nach einer Vereinbarung
zwischen dem Magistrat und dem Kgl. Polizeipräsidium durch Po-
lizeibeamte. In einer Bekanntmachungim Anzeigeblatt der städtj.
scheu Behörden ersucht der Magistrat alle Beteiligte , den Zählern
das Zählgeschäft in jeder Weise zu erleichtern; insbesondere haben
Haushaltungsvorständc , welche im Besitz von Schweinen sind und
am Zähltagc von Hanse abwesend sein müssen, eine geeignete Person
ihres Hausstandes so genügend zu unterrichten, daß dieselbe die
benötigten Angaben machen kann.

Die Fürsorge der Post für Kriegsbeschüdigtr. Die Rcichspost-
vcrwaltung hat in einem Erlaß bestimmt, daß Unterbeamte der
Postvcrwaltung , die im Kriege Verstümmelungen erlitten , in bezug
auf ihre Wciterbeschästigungim Post- und Telegcaphendicnst jede
mit den dienstlichen Erfordernissen irgendwie zu vereinbarende Be¬
rücksichtigung erfahren sollen. - Eine Lösung des Dienstverhältnisses
soll erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn einwandfrei fest-
steht, daß sie für jeden Unterbcamtcndicnst ungeeignet sind.

Schandhnben. In den Schrebcrgawtenanlagen des Versuchs-
aartcnvcreins am mittleren Schashofweg in Sachsenhausen haben
Schandbuben mehrere Nächte hintereinander in geradezu barbari¬
scher Weise gehaust. Sic erbrachen fast sämtliche Hütten der rund
hundert Gärten umfassenden Anlagen, durchwühlten sie und stahlen
alle ihnen erreichbaren Gegenstände. Daneben zerschlugen sic viel¬
fach in bübischer Weise die Einrichtungen der Wohnhütten und
schütteten Flüssigkeiten in den Räumen umher. Die aus den Beeten
hinterlaffenen Fußspuren lassen auf zwei Personen schließen, ein:
ältere und eine jüngere. Leider hat man von den Burschen selbst
noch keine Spur entdecken können.

Lebensmüde Leute. Im Gerichtsgesängnis erhängte sich der
18jährige Untersuchungsgefangene Wilhelm König;  ferner erschoß
sich in seiner Wohnung, Friedberger Landstraße, «in S8jähriger Kauf¬
mann und endlich vergiftete sich in der Echopenhauerstraßeein 60jäh¬
riger Dautechniker.

Vom Rcichstarif für Hecrcslieferungen . Die Lederfabrik
Bonames beschäftigt Spengler zur Beschlagung von Helmen , denen
sie 35 Mark Wochenlohn zahlt. Seit dem 1. März ist nun zwischen
dem Ledcrausrüstungsgewerbe für Hecrcslieferungen und den zu¬
ständigen Arbeiterorganisationen ein Tarif vereinbart , der 78
Pfennige Stundenlohn vorsieht. Dieser Tarifgemeinschaft ist jedoch
die Bonameser Firma erst am 25. März beigetretcn . Ein bei ihr
beschäftigt gewesener Spengler verlangte am Gewerbegericht 22
Mark rückständigen Lohn als Ausgleich deS Lohnes, den er bezahlt
erhielt und den ec nach dem Reichstarif nach seiner Auffassung
tatsächlich verdient hatte. Der Kläger wurde mit seinem Anspruch
abgewiesen. Die von der Tarifgemeinschaft vereinbarten Löhne
kämen für die Beklagte erst vom Tage ihres Beitritts , vom 25.
März , in Frage. Bis dahin muß es bei der bestehenden Lohn¬
vereinbarung sein Bewenden haben. Eine Bestimmung , daß die
Firmen Nachzahlung zu leisten haben, die der Vereinbarung nach¬
träglich beitreten, enthält der Tarif nicht.

Frankfurter Luftbad. Der Verein „Frankfurter Luftbad " hielt
am 25. März seine ordentliche Mitglieder-Versammlung ab . Wie
aus dem Jahresbericht hervorgeht, war der Besuch der Eschers-
heimer Landstraße 332 gelegenen Anstalt in der ersten Hälfte des
Sommers vortrefflich. Die Frequenz stieg an warmen , sonnigen
Tagen wiederholt auf 40g bis 500 Besucher an . Wie in den Vor¬
jahren wurde dafür Sorge getragen, daß in den Sommer - und
Herbstferien Volksschüler und -schülerinnen an den Vormittagen
unter Aufsicht Erholung fanden. Der Krieg brachte zunächst eine
völlige Verödung des Luftbades, doch hob sich später der Besuch,
speziell auf der Frauenseite , wieder. Den Frankfurter Lazaretten
wurde das Luftbad für rekonvaleszente Krieger unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Pon dem Anerbieten ist schon Gebrauch gemach!
worden, was wohl in der bevorstehendenwärmeren Jahreszeit noch
in vermehrtem Maße der Fall sein wird.

Briefkasten Ser Neüaktron.
Nach Bruchköbel. RodemachersGoldgeist ist in den Apotheken

und Drogerien erhältlich.
I . E. in Rödelheim. Nur solche Mannschaften, die bei einem

Ober-Ersatz-KriegSersatzgcschäftdie Entscheidung „dauernduntaug-
lich"  erhallen haben, sind aus jedem MilitärverbältniS auSgeschicden
und brauchen somit zu den Kontrollversammlungennicht zu erscheinen.

Line neue Bekanntmachung über die Bereitung vonBackwaren
erläßt der deutsche Bundcsrat zur Vervollständigung und Erweite¬
rung der bisherigen.

Als Roggenbrot  im Sinne dieser Verordnung gilt jede
Backware, mit Ausnahme des Kuchens, zu deren Bereitung mehr
als 30 Gewichtsteile Rvggenmchl aus 70 Gewicht Steile an anderen
Mehlen oder mehlartigen Stoffen verwendet werden. Als Weizen¬
brot  im Sinne dieser Verordnung gilt , abgesehen von dem Falle
des § 5 Abs. 4 Sah 2, jede Backwarc, mit Ausnabmc des Kuchens,
zu deren Bereitung Weizenmehl verwendet wird . Als Kuchen im
Sinne dieser Verordnung gilt jede Backware, zu deren Bereitung
mehr als 10 Gcwichtsteile Zucker auf 00 Gewicht- teile Mehl oder
mehlartiger Stoffe verwendet werden. Bei der Bereitung von Brot
dürfen ungemischtes Weizenmehl, Weizen- und Roggenauszugsmehle
nicht verwendet werden. Bei der Bereitung von Weizenbrot muß
Weizenmehl in einer Mischung verwendet werden, die 30 Gewichts¬
teile Noagenmehl unter 100 Teilen des Gesamtgewichts enthält;
der Weizengehalt kann bis zu 20 Gcwichtstcilcn durch Kartofsel-
stärkemehl oder andere mehlartige Stoffe ersetzt werden. Die Lon-
dcszcntralbehördcn oder die von ihnen bestimmten Behörden können
vorübergehend im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bcdürs-
nisscö gestatten, daß Weizenmehl in einer anderen Mischung ver¬
wendet wird, sowie daß au Stelle des Roggenmehlzusatzcs Kartoffel
oder andere mehlartige Stoffe verwendet werden. Reines Weizcn-
brot kann aus Weizenmehl bereitet werden, zu dessen Herstellung
der ' Weizen bis zu mehr als 93 vom Hundert durchgemahlen ist.
Bei der Bereitung von Roggenbrot mutz auch Kartoffel verwendet
werden. Statt Kartoffel können Bohnenmchl, auch Sojabohnen¬
mehl, Erbsenmehl, Gerstcuschrot, Gerstenmehl, Hafermehl , sein
vcrmahleue Kleie, Maismehl , Maniok- und Tapiokanrehl, Reismehl,
Sagomehl in derselben Menge wie Kartosfclflockcn verwendet
werden ; in gleicher Weise kann Sirup oder Zucker verwendet werden,
jedoch nur Pis zur Höhe von 5 Gewichtsteilen aus 95 Gewichtsteile

Mebl oder Mehlersatzstoffe. Reine» Roggenbrot kann aus Rogn^
mehl bereitet werden, zu dessen Herstellung der Roggen bis zu weh-
als 93 vom Hundert ducchgemahlenist. Bei der Bereitung b0
Kuchen darf nicht mehr als die Hälfte des Gewichts der verwendete«
Mehle oder mehlartigen Stoffe aus Weizen bestehen.

Alle Arbeiten, die zur Bereitung von Backware dienen, sind in
Bäckereien und Konditoreien,  auch wenn diese nur eine«
Nebenbetrieb darstellc», in der Zeit von 7 Ilhr abends bi» 7 jjj"
morgens verboten. Die höheren Verwaltungsbehörden können Be.
ginn und Ende der 12 Stunden, aus die sich dieses Verbot erstreckt'
für ihren Bezirk oder für einzelne Orte im Falle dringenden mirtj
schastlichcn Bedürfnisses mit der Maßgabe anders fcstsetzen, w
die Arbeit nur in ländlichen Verhältnissen vor 6 Nhr morgens be.
ginnen darf.

Beschränkung des BranntweinnbsatzeS.
Vom 2. April 1915 ab darf bis auf weiteres kein unverarbeiteter

Branntwein gegen Entrichtung der VcrbrauchSabgabe in den frei«,
Verkehr übergeführt werden. Vom 1. Mai 1915 ab dürfen unver.
arbeiteten Branntwein in den freien Verkehr nur Personen über,
führen , die eS im Betriebsfahr 1913/14 getan haben, und zwar
nach Bestimmung des Reichskanzlers monatlich bis zu 2 vom .tzun.
dcrt der von ihnen im Betriebsfahr 1913/14 versteuerten Menge.

Telegramme.
Die Verproviantierung englischer Kriegsschiffe.

Amsterdam, 7. April. (28. B. Nichtamtlich.) Wie aus ein¬
getroffenen amerikanischen Zeitungen hervorgeht, meldete die „Affo.
ciatcd Preß " am 24. März aus Washington : Alle britischen
Kreuzer , nicht nur die in amerikanischenGewässern, sondern auch
die in der Karibischen See. im Stillen Ozean und im Süden des
Atlantischen Ozeans, erhielten den Befehl, keine Vorräte au»
neutralen Ländern aufzunehmen,  um einen Neutrali.
tätsbruch zu vermeiden. Hierzu schrieben die „Newhork Timer ";
Die Bedeutung dieser von der britischen Admiralität ausgcgcbenr«
Anweisung scheint darin zu liegen, daß mit der Veröffentlichung
die Nachricht zusammenfällt, daß die amerikanische Regierung ihre
Seepotrouillen in Boston, Newyork und San Juan verstärkt hat,
um zu verhindern, daß Schiffe ohne Klaricrungspapicre abfahren.

Amerikanische ttriegriiesernngen.
Amsterdam, 7. April. (W. B. Nichtamtlich.) Wie die „Asso¬

ciated Preß " unter dem 24. März aus Washington meldete, ordnete
der Marinesekretär eine neue Untersuchung  an , ob amerika¬
nische Werften Unterseeboote für Kriegführende an der Küste de»
Atlantischen oder Stillen Ozeans bauten . Die Anordnung wurde
durch den Bericht veranlaßt , daß die Fore River Werft Unterste»
boote für die britische Flotte herstelltc.

Wiesbadener Theater.
Residenz - Theater.

Mittwoch, 7. April 7 Uhr: „Hofgunst".
Donnerstag , 8. April, 7 Uhr: „Staatsanwalt Alexaiwcr .
Freitag , 9? April, 8 Uhr (23. Volksvorstellung) : „Pension Schüller".
Samstag , 10. April, VA  Uhr (neu einstudiert) .' „Der Veflchen-

freffcr".
Sonntag , 11. April, 164 Uhr: „Staatsanwalt Alexander". Halbe

Preise . — 7 Uhr: „Der Veilchensresser".

Betanntmadiung
über den Bezug von Brotmarken.

1. Die Brotmarken werden jeweilig für 4 Wochen aus¬
gegeben. Bis Hu welchem Sonntag die Marken aus¬
gegeben sind, ist aus der Ausweiskarte zu ersehen,

2. Reue Marken sind in der Zeit von dem , diesem
Sonntag vorhergehenden Donnerstag bis zu dem
nachfolgenden Dlittwoch im Rathaus , Zimmer 16
(Erdgeschoß), unter Vorlegung der Ausweiskarte
abzuholen . Wenn z. B . Marken bis zum Sonntag
den 4. April ausgegeben sind , müssen weitere Marken
in der Zeit von Donnerstag den 1. April bis Mit-
woch den 7. April abgeholt werden.

3. Berichtigungen an der Ausweiskarte sind vor Ab¬
holung der neuen Brotmarken in Zimmer 38
(1. Obergeschoß) zu beantragen.

4. Weitere Bekanntmachungen über das Abholen von
Brotmarken werden nicht mehr veröffentlicht.

Wiesbaden,  den 30. März 1916.
Das Vrotverteilungsamt.W70S

Vom Kriogsminlsterium
durch besonderen Erlass empfohlen!

1 lee praktischen Gelnel ir Truppi Fei
Herausgeg.unter Mitarbeit von Offizieren des Grossen Generalstalls

Mit genauer ANupraehe -Bezeiahnung nach der
Methode Toussaint - Langenscheldt
zufelge Erlaubnis der Langenscheidt ’echen Verlagebuchhandlung

(Prof. G. L an ge nschei d t)
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